
4370 der Beilagen zu den Stenographischen Protokollen 
des Bundesrates 

8 e r ich t 
des Wirtschaftsausschusses 

über den Beschluß des Nationalrates vom 13. November 1992 betreffend ein 
Bundesgesetz über die Transparenz von Preisen für Erdöl, 
Mineralölerzeugnisse, Gas, Strom und Arzneimittel sowie der Preisaus­
zeichnungsvorschriften (Preistransparenzgesetz) 

Das Abkommen über den Europäi schen Wi rtschaftsraum (EWR-Abkommen), 
das mit I.Jänner 1993 in Kraft treten soll, sieht vor, daß eine Reihe von 
EG-Richt1inien, die die Transparenz von Preisen und Preisvorschriften für 
Sachgüter betreffen, als gemeinsamer Rechtsbesitzstand mit entsprechenden 
Anpassungen auch für die EFTA-Staaten gelten soll. 

Die Schaffung der zur Erfüllung dieser Mitteilungspflichten erfor­
derlichen innerstaatlichen Rechtsvorschrift~n ist daher das Ziel dieses 
Beschlusses des Nationalrates, und zwar durch einen Auftrag an den 
Bundesminister für wirtschaftliche Angelegenheiten, 
1. der EFTA-Überwachungsbehörde und dem Ständigen Ausschuß der EFTA­

Staaten hinsichtlich von Preisen für Erdöl, Mineralölerzeugnisse und 
Arzneimittel für den menschlichen Gebrauch und von damit zusammen­
hängenden sonstigen Angaben sowie hinsichtlich der innerstaatlichen 
Rechtsvorschriften über die Preisfestsetzung für Arzneimittel und 
über die Preisauszeichnung und 

2. dem Statistischen Amt der Europäischen Gemeinschaften hinsichtlich 
von Preisen der industriellen Endverbraucher und damit zusammenhän­
genden Angaben für Gas und Strom 

all e Mi ttei 1 ungen zu machen, zu denen Österrei ch auf Grund des EWR­
Abkommens in der jeweiligen Fassung verpflichtet ist. 

Der Wirtschaftsausschuß hat die gegenständl iche Vorlage in seiner 
Sitzung vom 17. November 1992 in Verhandlung genommen und einstimmig 
be.sch los sen , dem Hohen Hause zu empfeh 1 en I kei nen Ei nspruch zu erheben 
und der Bestimmung des Art. I im Sinne des Art. 44 Abs. 2 B-VG die ver­
fassungsmäßige Zustimmung zu erteilen. 

Als Ergebnis seiner Beratung stellt der Wirtschaftsausschuß somit 
den Antrag, der Bundesrat wolle beschließen: 
1. Gegen den Beschluß des Nationalrates vom 13. November 1992 betref­

fend ein Bundesgesetz über die Transparenz von Preisen für Erdöl, 
Mi nera 1 öl erzeugni sse, Gas I Strom und Arzneimittel sowie der Prei s­
auszeichnungsvorschriften (Preistransparenzgesetz) wird kein Ein­
spruch erhoben. 

2. Der Bestimmung des Art. I wird im Sinne des Art. 44 Abs. 2 B-VG die 
verfassungsmäßige Zustimmung erteilt. 

Wien, 1992 11 17 
Felix B erg s man n 1ng. Johann P e n z 

Berichterstatter Vorsitzender 
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